
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       07.04.2021 
 

 

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19687, «Neue Polizeiuniform» (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.278-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19687 für «Neue Polizeiuniform» im 

Betrag von 453 283.99 Franken (Minderkosten 36 716.01 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Das Departement Finanzen, Finanzamt, wird beauftragt, die Abrechnung dem Parlament zur 

Abnahme vorzulegen. 

 

3. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Stadtpolizei; Departement Finanzen, Fi-

nanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Der Grosse Gemeinderat hat mit Beschluss vom 27. Mai 2019 die Ausgaben für «Neue Polizei-

uniform» im Betrag von 490 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Ver-

waltungsvermögens, Projekt-Nr. 19687, bewilligt (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Durch die Neuuniformierung konnte die bereits 14-jährige Uniform der Stadtpolizei Winterthur 

abgelöst und die Mitarbeitenden mit einer zeitgemässen neuen Uniform ausgerüstet werden. Die 

neue Uniform erfüllt die qualitativen und funktionellen Anforderungen an eine moderne Arbeits-

kleidung und dank der korpsübergreifenden Beteiligung am Projekt KEP (Korpsübergreifende Er-

neuerung Polizeiuniform) konnte eine Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes einer Vielzahl 

von Polizeikorps in grossen Teilen der Schweiz erreicht und die Kosten optimiert werden.  

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19687 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 490 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  453 283.99 

Mehraufwand/Minderaufwand  36 716.01 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Das Projekt konnte ihm Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.  

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 Abs. 5 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

(SRS 6.1-1.1) werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten der Investitionsrechnung, 

welche das Parlament oder die Stimmberechtigten mit Einzelbeschluss bewilligt haben, dem Par-

lament in einem Sammelantrag zur Abnahme vorgelegt. 
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5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 
 
Beilagen: 
1. Kreditbeschluss GGR vom 27.05.2019 

2. Projektabrechnung vom 09.02.2021  
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